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Die Rolle des Amtsvormunds im Kinderschutz

Amtsvormundscha  und Kinderschutz:  
Zwei abgrenzbare Aufgaben zur Sicherung des 
Kindeswohls?

Ein Vormund wird nicht nur für 

Waisen bestellt, sondern auch 

dann, wenn das Familiengericht 

den Eltern ihr Sorgerecht wegen 

akuter Kindeswohlgefährdung 

entzogen hat. An Stelle der El-

tern ist dann der Vormund zur 

umfassenden Sorge um das Kind 

verpflichtet.  In der Vergangen-

heit kam es wiederholt zu Fäl-

len von Kindesmisshandlungen 

und Vernachlässigungen durch 

Pflegepersonen, obwohl eine 

Vormundscha" bestand: Der 

Vormund ha#e Misshandlungen 

und Vernachlässigungen nicht 

rechtzei$g erkannt. – Die Rolle 

des Amtsvormunds im Kinder-

schutz ist in den Mi#elpunkt 

der fachlichen Deba#e gerückt. 

Nicht allein vor dem Hinter- 

grund der Reform des Vor-

mundscha"s- und Betreuungs-  

rechts, sondern auch im Zuge der  

bevorstehenden gesetzlichen 

Änderungen durch das Bundes-

kinderschutzgesetz.

Die Fachstelle Kinderschutz 

bezieht in der aktuellen Deba#e 

eine klare Posi$on: Im Sinne 

eines wirksamen Kinderschutzes 

sind Amtsvormundscha" und 

Kinderschutz zwei deutlich von- 

einander abgrenzbare Aufga-

ben im Rahmen der öffentlichen 

Jugendhilfe. Die Argumente sind 

im Folgenden zusammenge-

fasst:
 

1. Aufgaben des Jugendamtes 
Die Aufgaben der Jugendhilfe –  
im engeren Sinne des Jugendam-
tes – bezüglich seiner Gesamt-
verantwortung sind im § 1 SGB 
VIII fixiert1.

Pflege und Erziehung der 
Kinder sind das natürliche Re-
cht der Eltern (Vormünder/ 
innen) und die zuvörderst ihnen 
obliegende Pflicht. Über ihre 
Betä$gung wacht die staatliche 
Gemeinscha , also im engeren 
Sinne das Jugendamt als deren 
Teil. Jugendhilfe soll insbeson-
dere:
• junge Menschen in ihrer indi-
viduellen und sozialen Entwick-
lung fördern und dazu beitragen, 
Benachteiligungen zu vermeiden 
oder abzubauen,
• Eltern und andere Erziehungs-
berech$gte bei der Erziehung be-
raten und unterstützen,
• Kinder und Jugendliche vor 
Gefahren für ihr Wohl schützen 
(speziell § 8a SGB VIII),
• dazu beitragen, posi$ve Le-
bensbedingungen für junge Men-
schen und ihre Familien sowie 
eine kinder- und familienfreund-
liche Umwelt zu erhalten oder zu 
schaffen.
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In Umsetzung dieser Aufgaben 
hat das Jugendamt per Gesetz 
bes$mmte vormundscha srecht- 
liche Verpflichtungen. So: 
• wird das Jugendamt Amts-
vormund in den durch das BGB 
vorgesehenen Fällen (§ 55 Abs. 1 
SGB VIII).
• überträgt das Jugendamt die 
Ausübung der Aufgaben des 
Amtsvormunds einzelnen seiner 
Beamten oder Angestellten (§ 55 
Abs. 2 Satz 1 SGB VIII).
• soll das Jugendamt vor der 
Übertragung der Aufgaben des 
Amtsvormunds das Kind oder 
den Jugendlichen zur Auswahl 
des Beamten oder Angestellten 
mündlich anhören, soweit dies 
nach Alter und Entwicklungsstand 
des Kindes oder Jugendlichen 
möglich ist. Eine ausnahmsweise 
vor der Übertragung unterblie-
bene Anhörung ist unverzüglich 
nachzuholen (§ 55 Abs. 2 Satz 2 
und 3 SGB VIII).
• hat das Jugendamt dafür Sorge 
zu tragen, dass ein vollzeitbes-
chä igter Beamter oder Ange-
stellter, der nur mit der Führung 
von Amtsvormundscha en be-
traut ist, höchstens 50 und bei 
gleichzei$ger Wahrnehmung 
anderer Aufgaben entsprechend 
weniger Amtsvormundscha en 
führen soll (§ 55 Abs. 2 Satz 4 
SGB VIII).
• Weiterhin hat das Jugendamt 
die Verpflichtung Amtsvor-
münder zu beraten und zu unter-
stützen (§ 50 SGB VIII).

Die Übertragung einer Amts-
vormundscha  gehört zu den 
Angelegenheiten der laufenden 
Verwaltung des Jugendamtes. 
In dem durch die Übertragung 
umschriebenen Rahmen ist der 

Beamte oder Angestellte der 
Stadt- bzw. Kreisverwaltung nun 
zuerst der gesetzlichen Vertre-
tung des Kindes oder Jugend-
lichen verpflichtet (§ 55 Abs. 3 
Satz 1 und 2 SGB VIII). 

2. Aufgaben des Amtsvor-

mundes 
Das Recht und die Pflicht des 
Amtsvormundes, für die Person 
und das Vermögen des Mündels 
zu sorgen, bes$mmen sich insbe-
sondere gemäß § 1800 BGB nach 
§§ 1631 bis 1633 BGB.2

Die speziellen Aufgaben eines 
Amtsvormunds im Rahmen der 
gesetzlichen Vertretung sind:
• für die Person und das Ver-
mögen des Mündels zu sorgen 
(§ 1793 Abs.1 BGB – im Sinne  
§ 1626 Abs. 1 BGB)
• den Mündel zu vertreten   
(§ 1793 Abs. 1 BGB – im Sinne  
§ 1626 Abs. 1 BGB). 
• bei der Pflege und Erziehung die 
wachsende Fähigkeit und das wa-
chsende Bedürfnis des Kindes zu 
selbständigem verantwortungs-
bewusstem Handeln berücksich-
$gen (§ 1626 Abs. 2 BGB)
• mit dem Kind, soweit es nach 
dessen Entwicklungsstand an-
gezeigt ist, Fragen der elterlichen 
Sorge zu besprechen und Ein-
vernehmen anzustreben (§ 1626 
Abs. 2 BGB)

Die Aufgaben des Amtsvormunds 
sind zusammenfassend in fünf 
Bereiche neinzuteilen:3

a) gesetzliche Vertretung 
• § 1793 I BGB Aufgaben des Vor-
munds, Ha ung des Mündels
• Vertretungsausschluss gemäß:  
 - § 181 BGB Insichgeschä 

        - § 1795 I BGB Ausschluss  
              der Vertretungsmacht 
 Nr. 1 familiäre Rechts- 
 geschä e
 Nr. 2 Rechtsgeschä e 
 bezüglich einer Forder- 
 ung des Mündels gegen  
 den Vormund
 Nr. 3 Rechtsstrei$gkeiten  
 bezüglich Nr. 1 und 2

 - § 1796 BGB Entziehung 
 der Vertretungsmacht   
 durch Familiengericht

b) Personen- und Vermögens-
sorge 
• § 1800 BGB Personensorge
• § 1793 BGB Vermögenssorge

c) Einholung von Genehmigun-
gen 
• § 1821 BGB Genehmigung für 
Grundstücksgeschä e u.a.
• § 1822 BGB Genehmigung für 
sons$ge Geschä e

d) mündelsichere Geldanlage 
• § 1806 BGB Anlegung von Mün-
delgeld
• § 1807 BGB Art der Anlegung
• § 1811 BGB Andere Anlegung
• ggf. §§ 1814, 1815 und 1818, 
1819 BGB Hinterlegung von In-
haberpapieren

e) Rechnungslegung4 

• §§ 1841 ff. BGB laufender Ver-
mögensnachweis (Zu- und Ab-
gänge) 

Im genannten Rahmen sind ins-
besondere die – mit Blick auf 
die gemäß § 1666 BGB gesetz-
ten Normen zur Sicherung des 
Kindeswohls – Anforderungen an 
die Tä$gkeit des Amtsvormundes 
bes$mmt. Diese im Sinne des 
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Kinderschutzes relevanten  
Aspekte beziehen sich auf das kör-
perliche, geis$ge und seelische 
Wohl des Mündels sowie dessen 
Vermögen.

Durch die Änderung des Vor-
mundscha s- und Betreuungs-
rechts ist die Wahrnehmung der 
Aufgaben des Amtsvormundes 
präzisiert worden in Bezug darauf, 
dass der Amtsvormund kün ig: 
• mit dem Mündel persönlich 
Kontakt, in der Regel einmal im 
Monat, in dessen üblicher Umge-
bung halten muss (§ 1793 Abs. 1 
BGB)
• die Pflege und Erziehung des 

Mündels persönlich zu fördern 
und zu gewährleisten hat (§ 
1800 GBG)     
• dem Familiengericht über die 
persönlichen Verhältnisse des 
Mündels mindestens einmal 
jährlich zu berichten hat und hier 
auch Angaben zu den persön- 
lichen Kontakten zum Mündel zu 
machen (§ 1837 Abs. 2 BGB)     
• persönlichen Kontakt zum 
Mündel zu halten sowie des-
sen Pflege und Erziehung nach 
Maßgabe des § 1793 Absatz 1a 
und § 1800 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs persönlich zu fördern 
und zu gewährleisten hat (§ 55 
Abs. 3 Satz 3 und 4 SGB VIII)

3. Zur Abgrenzung Amtsvor-

mundscha  und Sozialer Dienst 

des Jugendamtes

Die Notwendigkeit einer or-
ganisatorischen strukturellen 
Abgrenzung der Amtsvormund-
scha  vom Sozialen Dienst in der 
Au&au- und Ablauforganisa$on 
des Jugendamtes ergibt sich aus 
insbesondere aus den gesetz-
lich bes$mmten Aufgaben, den 
sich daraus ergebenden Rollen  
bezüglich der entsprechenden 
„Interessenvertretung“.

Folgende Übersicht soll diese 
Aufgabenabgrenzung beispiel-
ha  verdeutlichen. 
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4. Mitwirkung des Amtsvor-

mundes bei der Sicherung des 

Kindeswohls

Der Schutzau rag nach § 8a Abs. 
1 SGB VIII obliegt dem Jugendamt 
und somit im prak$schen Han-
deln allen seinen Mitarbeiter/in-
nen, also zunächst auch uneinge-
schränkt dem Amtsvormund. 

Bei gewich$gen Anhaltspunkten 
für eine Kindeswohlgefährdung 
muss der Amtsvormund zunächst 
zusammen mit einer Fachkra  im 
Sinne des SGB VIII (§§ 72 und 72a) 
das Gefährdungsrisiko abschät-
zen oder eine solche Risikoab-
schätzung unverzüglich veran-
lassen. Dabei erscheint geboten, 
dass die Gesamtverantwortung 
gemäß § 8a SGB VIII nicht beim 
Amtsvormund, sondern bei einem 
Mitarbeiter bzw. einer Mitarbei-
ter/in des Sozialen Dienstes des 
Jugendamtes liegt. Ein entspre-
chendes Verfahren und notwen-
dige Kompetenzen sollten durch 
die Jugendamtsleitung im Rah-
men einer Dienstanweisung oder 
Handlungsrichtlinie bes$mmt 
werden.   

Für die „Auslösung“ des Ver-
fahrens zur Sicherung des Kindes-
wohls gemäß § 8a SGB VIII  kom-
mt es für den Amtsvormund als 
Mitarbeiter/in des Jugendamtes 
nicht – wie in seiner Rolle als Per-
sonensorgeberech$gter –  darauf 
an, das „Beste“ für seinen Mündel 
zu erreichen. Das Ziel heißt jetzt 
(im Sinne eines „Rollenkonflik-
tes) vielmehr, das „Schlimmste“ 
von dem oder der betreffenden 
Minderjährigen abzuwenden.

Ergibt die Risikoabschätzung, 
dass das Kindeswohl i. S. d.  
§ 1666 BGB beeinträch$gt ist bzw. 

zu werden droht, muss der Amts-
vormund darauf hinwirken, dass 
das Jugendamt – in der Regel der 
Soziale Dienst – Schutz gewährt 
bzw. Hilfe anbietet oder vermit-
telt. Dies bedeutet, dass Aufgaben 
der Interven$on (Kinderschutz) 
und Hilfegewährung (Hilfe zur Er-
ziehung) in der Au&au- und Ab-
lauforganisa$on des Jugendam-
tes getrennt von der Führung der 
Amtsvormundscha  „gehalten“ 
sind. Dies würde für alle an einer 
Amtsvormundscha  beteiligten 
Personen zweifelsfrei zu mehr 
Klarheit und Transparenz füh-
ren. Zur Lösung dieses grundle-
genden und mehrdimensionalen 
Konflikts bei der Wahrnehmung 
der unterschiedlichen Aufgaben 
im Jugendamt wird u. a. durch 
Wiesner vorgeschlagen durch 
Ergänzung des § 55 SGB VIII z. 
B. wie folgt Abhilfe zu schaffen:  
 
„Die Aufgaben der Vormund-

scha  und Pflegscha  sind 
funk#onell, organisatorisch und 
personell von den Aufgaben des 
Jugendamts als Leistungsbehörde 
und der Führung der Beistand-

scha  zu trennen.“ 5

Bleiben notwendige Intervent- 
ionen und Hilfen aus oder 
gewährte Hilfen erfolglos, muss 
der Amtsvormund darauf hin-
wirken, dass der Soziale Dienst 
des Jugendamtes das Familien-
gericht anru  (§ 8a Abs. 3 SGB 
VIII). Geschieht dies nicht, muss 
er selbst das Familiengericht ein-

schalten oder ggf. sogar eigenver-
antwortlich gegen entsprechende 
Entscheidungen des Familienge- 
richtes vorgehen. Dies kann poten-

#ell immer zum Loyalitätskonflikt 
(fiskalische Auswirkungen) oder 
sogar zu dienstrechtlichen Aus-

einandersetzungen (Weisungs-

gebundenheit) mit dem eigenen 
„Arbeitgeber“ führen.

Dieser strukturelle Konflikt folgt 
aus der strafrechtlichen Garan-

tenstellung des Amtsvormundes. 
Diese Rechtsstellung ergibt sich 
für den Amtsvormund zuerst 
aus seinem Personensorgerecht  
(rechtliche Schutzübernahme 
gem. § 1793 BGB) ebenso wie  
direkt aus dem grundgesetzlichen 
staatlichen Wächteramtsau rag 
(Art. 6 Abs. 2 S. 2 GG) für alle Mit-
arbeiter/innen des Jugendamtes. 
So hat der Amtsvormund de facto 
immer ein zum Teil sich wider-
sprechendes Doppelmandat, 
dass in gewisser Weise Loyalität 
gegenüber dem Mündel und dem 
Arbeitgeber erfordert.

• Er trägt einerseits Sorge für die 
Sicherung des Wohls seines Mün-

dels im Sinne der Personensorge.
• Andererseits ist er als Mit-
arbeiter/in des Jugendamtes 
bezüglich der Umsetzung des 
Schutzau rages durch das Ju-

gendamt im Sinne des staatlichen 
Wächteramtes grundsätzlich ver-
pflichtet.

5. Die Rolle des Amtsvormundes 

im Kinderschutz

Aus Anlass der kommenden 
Einführung des Gesetzes zur 
Stärkung eines ak#ven Schutzes 
von Kindern und Jugendlichen 
(Bundeskinderschutzgesetz6)  

und den damit beabsich#gten 
Änderungen des § 8a SGB VIII 
ist auch die spezifische Rolle des 
Amtsvormundes im Kinderschutz 
zu thema#sieren. So kann die 
Rolle des Amtsvormundes gemäß 
des vorliegenden Gesetzestextes 
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unter der Prämisse einer klaren 
Aufgabenabgrenzung von Amts-

vormundscha  und Kinderschutz 
wie folgt beschrieben werden:

(1) Werden dem Jugendamt ge-

wich#ge Anhaltspunkte für die Ge-

fährdung des Wohls eines Kindes 
oder Jugendlichen bekannt, so 
hat es das Gefährdungsrisiko 
im Zusammenwirken mehrerer 

Fachkrä e einzuschätzen.  Dies 
bedeutet für den Amtsvormund 
in seiner Rolle als Mitarbeiter/in 
des Jugendamtes, dass dieser bei 
Bekanntwerden von Anhaltspunk-

ten für die Gefährdung des Wohls 
seines Mündels den Sozialen  
Dienst des Jugendamtes darüber 
in Kenntnis zu setzen hat, um so 
eine entsprechende Gefährdungs- 
einschätzung zu ermöglichen. 
Dies wäre nicht zwingend gebo-

ten, wenn der Amtsvormund vom 
Arbeitgeber von der Dienstpflicht 
gemäß § 8a Abs. 1 SGB VIII be-
freit wäre. 

In der Rolle des Inhabers der 
Personensorge oder Teile dieser 
ist eine Teilnahme an dieser Ein-

schätzung nicht zwingend gebo-

ten. Um eigene Handlungsop-

#onen zu nutzen, ist das Ergebnis 
der Risikoeinschätzung dem 
Amtsvormund unverzüglich mit-
zuteilen.

Soweit der wirksame Schutz die-

ses Kindes oder dieses Jugend-
lichen nicht in Frage gestellt 
wird, hat das Jugendamt die Er-
ziehungsberech#gten sowie das 
Kind oder den Jugendlichen in 
die Gefährdungseinschätzung 
einzubeziehen und, sofern dies 
nach fachlicher Einschätzung er-
forderlich ist, sich dabei einen 
unmi%elbaren Eindruck von dem 

Kind und von seiner persönlichen 
Umgebung zu verschaffen.

Gemäß dieser Norm sind der 
Amtsvormund sowie dessen 
Mündel an der Gefährdungsein-

schatzung zu beteiligen. Erwägt 
der Soziale Dienst des Jugendam-

tes, sich einen unmi%elbaren 
Eindruck von dem Kind und von 
seiner persönlichen Umgebung 
zu verschaffen, ist dies mit dem 
Amtsvormund vorher abzus#m-

men. Der Amtsvormund erhält 
die Möglichkeit dabei anwesend 
zu sein.

Hält das Jugendamt zur 
Abwendung der Gefährdung die 
Gewährung von Hilfen für ge-
eignet und notwendig, so hat 
es diese den Personensorgebe- 
rech#gten oder den Erziehungs-

berech#gten anzubieten.

Ggf. sind dem Amtsvormund zur 
Abwendung der Gefährdung des 
Wohls seines Mündels geeignete 
und notwendige Hilfen anzu-

bieten. Dieser hat unabhängig 
davon immer die Möglichkeit, 
entsprechend geeignete und 
notwendige Hilfen beim örtlich 
zuständigen Jugendamt selbst zu 
beantragen.
(2) Hält das Jugendamt das Tä#g-

werden des Familiengerichts für 
erforderlich, so hat es das Gericht 
anzurufen; dies gilt auch, wenn 
die Personensorgeberech#gten 
oder die Erziehungsberech#gten 
nicht bereit oder in der Lage sind, 
bei der Abschätzung des Gefähr-
dungsrisikos mitzuwirken. 

Dieses Gebot schließt selbstver-
ständlich auch die Bereitscha  
und Fähigkeit eines Amtsvor-
mundes ein und kann ggf. im 

gleichen Maße zur Anrufung des 
Familiengerichtes in Bezug auf 
eine Amtsvormundscha  führen. 
Kommt das Jugendamt nach Ein-

schätzung des Amtsvormundes 
dieser Anforderung in Ausein-

andersetzung mit anderen sorge-

berech#gten Personen oder drit-
ten Personen nicht oder nicht mit 
der gebotenen Eile nach, so hat 
der Amtsvormund das Recht und 
die Pflicht, das Familiengericht 
entsprechend eigenständig an-

zurufen.

Besteht eine dringende Ge-

fahr und kann die Entscheidung 
des Gerichts nicht abgewartet 
werden, so ist das Jugendamt 
verpflichtet, das Kind oder den Ju-

gendlichen in Obhut zu nehmen.
Kommt das Jugendamt nach Ein-

schätzung des Amtsvormundes 
dieser Anforderung nicht oder 
nicht mit gebotener Eile nach, 
so hat er das Recht und die  
Pflicht die in Obhutnahme des 
Mündels entsprechend eigenver-
antwortlich zu veranlassen.

(3) Soweit zur Abwendung der 
Gefährdung das Tä#gwerden an-

derer Leistungsträger, der Einrich-

tungen der Gesundheitshilfe oder 
der Polizei notwendig ist, hat das 
Jugendamt auf die Inanspruch-

nahme durch die Personensorge-

berech#gten oder die Erziehungs-
berech#gten hinzuwirken. 

Ist ein sofor#ges Tä#gwerden 
erforderlich und wirken die Per-
sonensorgeberech#gten oder 
die Erziehungsberech#gten nicht 
mit, so schaltet das Jugendamt 
die anderen zur Abwendung der 
Gefährdung zuständigen Stellen 
selbst ein. Nach dieser Norm des 
Gesetzes kann der Amtsvormund 
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im Bedarfsfall auch eigenständig 
handeln, wenn die Sicherung des 
Wohls seines Mündels dadurch zu 
gewährleisten ist und er im Sinne 
einer Gefährdungsmeldung noch 
keinen Kontakt mit dem Sozialen 
Dienst aufgenommen hat oder 
aufnehmen will. Gemäß Satz zwei 
ist es durchaus auch vorstellbar, 
dass das Jugendamt das Tä#g-

werden anderer Leistungsträger 
auch gegen den Willen des Amts-

vormundes veranlasst, wenn dies 
nach dessen Einschätzung für er-
forderlich gehalten wird und der 
Vormund in diesem Sinne nicht 
mitwirkt.

(4) In Vereinbarungen mit den 
Trägern von Einrichtungen und 
Diensten, die Leistungen nach 
diesem Buch erbringen, ist sicher-
zustellen, dass 
1. deren Fachkrä e bei Bekannt-
werden gewich#ger Anhalt-
spunkte für die Gefährdung eines 
von ihnen betreuten Kindes oder 
Jugendlichen eine Gefährdungs-
einschätzung vornehmen, 
2. bei der Gefährdungsein- 
schätzung eine insoweit erfahrene 
Fachkra  beratend hinzugezogen 
wird sowie 

3. die Erziehungsberech#gten 
sowie das Kind oder der Jugend-
liche in die Gefährdungsein- 
schätzung einbezogen werden, 
soweit hierdurch der wirksame 
Schutz des Kindes oder Jugend- 
lichen nicht in Frage gestellt 
wird. 

In die Vereinbarung ist neben 
den Kriterien für die Qualifika#on 
der beratend hinzuzuziehenden 
Fachkra  insbesondere die Ver-
pflichtung aufzunehmen, dass 
die Fachkrä e bei den Perso-

nensorgeberech#gten oder den 

Erziehungsberech#gten auf die 
Inanspruchnahme von Hilfen hin-

wirken, wenn sie diese für erforder- 
lich halten, und das Jugendamt 
informieren, falls die Gefährdung 
nicht anders abgewendet werden 
kann.

Da der Amtsvormund in gewisser 
Weise Leistungen nach dem SGB 
VIII erbringt, wäre über dessen 
Dienstherrn z. B. über eine Dienst- 
vereinbarung oder Dienstan-

weisung sicherzustellen, dass:
• es ein geregeltes Verfahren 
zur amtsinternen Bearbeitung 
von Gefährdungsmeldungen von 
Seiten des Amtsvormundes gibt,
• der Amtsvormund vor dessen 
Gefährdungsmeldung an den 
Sozialen Dienst eine Möglichkeit 
der unabhängigen fachlichen Re-

flexion nutzen kann.
• dessen Beteiligung im Rahmen 
der Risikoabschätzung formal als 
Arbeitsaufgabe geregelt ist. 

Gemäß Satz zwei ist es ggf. 
möglich, dass der Soziale Dienst 
des Jugendamtes gegenüber dem 
Vormund auf die Inanspruch-

nahme einer Hilfe hinwirkt, wenn 
diese nach dessen Einschätzung 
für notwendig und geeignet ge-

halten wird.
(5) Werden einem örtlichen 
Träger gewich#ge Anhaltspunkte 
für die Gefährdung des Wohls 
eines Kindes oder eines Jugend-
lichen bekannt, so sind dem für 
die Gewährung von Leistungen 
zuständigen örtlichen Träger die 
Daten mitzuteilen, deren Kennt-
nis zur Wahrnehmung des Schut-
zau rags bei Kindeswohlgefähr-
dung nach § 8a erforderlich ist. 

Diese Aufgabe sollte im Sinne 
einer klaren Aufgabenabgren-

zung von Amtsvormundscha  
und Kinderschutz grundsätzlich 
durch den Sozialen Dienst wahr-
genommen werden. Ggf. not-
wendige Informa#onen sind von 
Sozialen Dienst beim Amtsvor-
mund einzuholen.

Die Mi%eilung soll im Rahmen 
eines Gespräches zwischen den 
Fachkrä en der beiden örtlichen 
Träger erfolgen, an dem die Per-
sonensorgeberech#gten sowie 
das Kind oder der Jugendliche 
beteiligt werden sollen, soweit 
hierdurch der wirksame Schutz 
des Kindes oder des Jugendlichen 
nicht in Frage gestellt wird.

An diesem Gespräch zwischen 
den Fachkrä en der beiden örtli-
chen Träger sind der Amtsvor-
mund sowie dessen Mündel zu 
beteiligen.

6. Fazit

Amtsvormundscha  und Kinder-
schutz sind zwei deutlich vonein-

ander abgrenzbare Aufgaben im 
Rahmen der öffentlichen Jugend-

hilfe und damit zur Sicherung des 
Kindeswohls.

Quellen:
1 Gesetz zur Änderung des Vor-
mundscha s- und Betreuungs- 
rechts. Stand: 27.5.2011, vgl. h%p://
www.fachstelle-kinderschutz.de/
cms/front_content.php?idcat=143 

2 unter Berücksich#gung des Ge-

setzes zur Änderung des Vor-
mundscha s- und Betreuungs-
rechts. Stand: 27.5.2011 

 

3  Prof. Schwedhelm, h%p://www.uni-
due.de/imperia/md/content/biwi/
einrichtungen/isp/schwedhelm/
famr_kindschaft/famr-09_sk69.pdf 



Kinderschutz Info aktuell • Nr. 19 • Juli 2011 • Seite 7      

4 ggf. auch als Gegenvor-
mund gem. § 58 SGB VIII 

5 h%p://www.bundestag.de/
bundestag/ausschuesse17/a06/
a n h o e r u n g e n / a r c h i v / 0 6 _ Vo r -

mundscha srecht/04_Stellungnah-

men/Stellungnahme_Wiesner.pdf 

6 Entwurf Bundeskinderschutzge-

setz, u. a. auf: www.fachstelle-
kinderschutz.de/cms/front_content.

php?idcat=142

Kontakt:
Fachstelle Kinderschutz
im Land Brandenburg
c/o Start gGmbH
Lehnitzstraße 22
16515 Oranienburg
oranienburg@start-ggmbh.de
www.fachstelle-kinderschutz.de


